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Gegenstand Wiederherstellung
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Beschwerde gegen die Verfügung der Regionalen Staatsanwalt-
schaft Bern-Mittelland vom 31. März 2022 (BM 21 16632 / 23794)
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Erwägungen:

1. Mit Verfügung vom 31. März 2022 wies die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-
Mittelland (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) das Gesuch von A.________ (nach-
folgend: Beschwerdeführer) um Wiederherstellung der Einsprachefrist vom 
11. März 2022 gegen den Strafbefehl BM 21 16632 vom 31. Mai 2021 und den 
Strafbefehl BM 21 23794 vom 22. Juni 2021 ab. Hiergegen erhob der Beschwerde-
führer am 26. April 2022 Beschwerde und beantragte sinngemäss die Aufhebung 
der angefochtenen Verfügung. 

Mit Blick auf das Nachfolgende verzichtete die Verfahrensleitung auf das Einholen 
einer Stellungnahme bzw. auf die Durchführung eines Schriftenwechsels (Art. 390 
Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Es ergeht ein 
direkter Beschluss.

2. Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei 
der Beschwerdekammer in Strafsachen innert zehn Tagen schriftlich und begrün-
det Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 StPO, 
Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staats-
anwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsregle-
ments des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Der Beschwerdeführer ist durch 
die angefochtene Verfügung unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen 
betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf 
die frist- und – als Laieneingabe gerade noch – formgerechte Beschwerde ist ein-
zutreten. 

3.

3.1 Mit Entscheid vom 21. Oktober 2021 stellte das Regionalgericht Bern-Mittelland 
(nachfolgend: Regionalgericht) fest, dass die Einsprachen des Beschwerdeführers 
gegen die Strafbefehle BM 21 16632 vom 31. Mai 2021 sowie BM 21 23794 vom 
22. Juni 2021 verspätet eingereicht wurden und demnach ungültig sind. Auf eine 
hiergegen erhobene Beschwerde trat die Beschwerdekammer mit Beschluss BK 22 
59 vom 22. Februar 2022 nicht ein und wies das Gesuch des Beschwerdeführers 
auf Wiederherstellung der Beschwerdefrist ab. 

Mit Verfügung vom 31. März 2022 wies die Staatsanwaltschaft das Gesuch des 
Beschwerdeführers um Wiederherstellung der Einsprachefrist vom 11. März 2022 
gegen den Strafbefehl BM 21 16632 vom 31. Mai 2021 und den Strafbefehl BM 21 
23794 vom 22. Juni 2021 ab.

3.2 Der Beschwerdeführer macht in seiner Beschwerde zusammenfassend geltend, 
entgegen den Ausführungen im Entscheid des Regionalgerichts vom 21. Oktober 
2021 habe er erstmals am 3. September 2021 und nicht bereits am 23. August 
2021 Einsprache erhoben. Die Strafbefehle BM 21 16632 vom 31. Mai 2021 und 
BM 21 23794 vom 22. Juni 2021 seien nie bei ihm eingetroffen. Die Staatsanwalt-
schaft, das Regionalgericht und das Obergericht würden sich nicht inhaltlich mit 
den gegen ihn erhobenen Vorwürfen auseinandersetzen wollen. 
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4.

4.1 Gegen den Strafbefehl kann die beschuldigte Person bei der Staatsanwaltschaft 
innert 10 Tagen schriftlich Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO). Ohne 
gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil (Art. 354 Abs. 3 
StPO). Ungültig ist die Einsprache unter anderem, wenn sie verspätet ist (BGE 142 
IV 201 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 
E. 1.3.2).

Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und uner-
setzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die 
Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Weg-
fall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei 
welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. In-
nert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden 
(Art. 94 Abs. 2 StPO). 

Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein 
Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die 
Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschul-
den einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig 
es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis 
nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünfti-
ger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden 
muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allge-
mein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die 
Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 
des Bundesgerichts 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3; 6B_390/2020 vom 
23. Juli 2020 E. 1.3.1; 6B_1167/2019 vom 16. April 2020 E. 2.4.2; je mit Hinwei-
sen). Die Rechtskraft eines strafrechtlichen Urteils darf nicht leicht durchbrochen 
werden. Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stel-
len (Urteile des Bundesgerichts 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3; 
6B_390/2020 vom 23. Juli 2020 E. 1.3.1; je mit Hinweis).

4.2 Die angefochtene Verfügung erweist sich als rechtens. Die Staatsanwaltschaft wies 
zu Recht darauf hin, dass die Frage der Gültigkeit der Einsprachen und damit ein-
hergehend die Frage der Gültigkeit der Zustellung der Strafbefehle bereits rechts-
kräftig beurteilt wurden. Wie erwähnt, stellte das Regionalgericht mit Entscheid vom 
21. Oktober 2021 fest, dass die Einsprachen des Beschwerdeführers gegen die 
Strafbefehle BM 21 16632 vom 31. Mai 2021 sowie BM 21 23794 vom 22. Juni 
2021 verspätet eingereicht wurden und demnach ungültig sind (vgl. E. 3.1 vorne). 
Vorliegend ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer an den verpassten Einsprache-
fristen ein Verschulden trifft. 

Aus den Ausführungen des Beschwerdeführers ergeben sich keine Gründe für eine 
Wiederherstellung der Einsprachefristen. Dass es dem Beschwerdeführer unmög-
lich war, die Fristen zu wahren oder jemanden damit zu betrauen, ist nicht ersicht-
lich und wird auch nicht geltend gemacht. Der Beschwerdeführer gelingt es nicht, 
glaubhaft zu machen, ihn treffe keinerlei Verschulden in Bezug auf die verpassten 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1329%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-201%3Ade&number_of_ranks=0#page201
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1329%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-201%3Ade&number_of_ranks=0#page201
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1329%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-I-284%3Ade&number_of_ranks=0#page284
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Einsprachefristen. Die Staatsanwaltschaft lehnte sein Gesuch um Wiederherstel-
lung der Einsprachefristen zu Recht ab. Die Beschwerde ist offensichtlich unbe-
gründet und daher abzuweisen.

5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, 
bestimmt auf CHF 500.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen 
(Art. 428 Abs. 1 StPO). Zufolge seines Unterliegens hat er keinen Anspruch auf ei-
ne Entschädigung.
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Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens, bestimmt auf CHF 500.00, werden dem Be-
schwerdeführer auferlegt.

3. Es wird keine Entschädigung zugesprochen.

4. Zu eröffnen:
- dem Beschuldigten/Beschwerdeführer (per Einschreiben)
- der Generalstaatsanwaltschaft (per Kurier)

Mitzuteilen:
- der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, Staatsanwältin B.________

(mit den Akten – per Einschreiben)

Bern, 19. Mai 2022 Im Namen der Beschwerdekammer
in Strafsachen

Der Präsident i.V.:

Oberrichter Gerber

Die Gerichtsschreiberin:

Bettler
i.V. Gerichtsschreiber Schärer

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden durch die Beschwerdekammer in Strafsachen in Rechnung 
gestellt.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 
1000 Lausanne 14, Beschwerde in Strafsachen gemäss Art. 39 ff., 78 ff. und 90 ff. des Bundesgerichtsgeset-
zes (BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entspre-
chen.


